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Durch das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG vom 25. Mai 2009, BGBl. I 

S. 1102, BStBl I S. 650) wurde § 5 Absatz 1 EStG geändert. Danach ist für den Schluss des 

Wirtschaftsjahres das Betriebsvermögen anzusetzen (§ 4 Absatz 1 Satz 1 EStG), das nach den 

handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist, es sei denn, 

im Rahmen der Ausübung eines steuerlichen Wahlrechtes wird oder wurde ein anderer Ansatz 

gewählt (§ 5 Absatz 1 Satz 1 EStG). § 5 Absatz 1 Satz 2 und 3 EStG knüpfen die Ausübung 

steuerlicher Wahlrechte an bestimmte Dokumentationspflichten. Zur Anwendung des § 5 Ab-

satz 1 EStG i. d. F. des BilMoG nehme ich im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehör-

den der Länder wie folgt Stellung: 
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für die steuerliche Gewinnermittlung 

 

1. Anwendung des § 5 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG 

 

1 Ausgangspunkt für die Ermittlung des steuerlichen Gewinns ist der Betriebsvermögens- 

vergleich nach § 4 Absatz 1 Satz 1 EStG. Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetzli-

cher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu ma-

chen, oder die dies freiwillig machen, ist das Betriebsvermögen anzusetzen, das nach den 

handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist (§ 5 Ab-

satz 1 EStG). Soweit der Steuerpflichtige keine gesonderte Steuerbilanz aufstellt, ist 

Grundlage für die steuerliche Gewinnermittlung die Handelsbilanz unter Beachtung der 

vorgeschriebenen steuerlichen Anpassungen (§ 60 Absatz 2 Satz 1 EStDV). 

 

2 Die allgemeinen Grundsätze zur Aktivierung, Passivierung und Bewertung der einzelnen 

Bilanzposten wurden durch das BilMoG nicht geändert und sind für die steuerliche Ge-

winnermittlung maßgeblich. Der Grundsatz der Maßgeblichkeit wird durch die steuerli-

chen Ansatz- und Bewertungsvorbehalte durchbrochen (§ 5 Absatz 1a bis 4b, Absatz 6;  

§§ 6, 6a und 7 EStG). 

 

a) Ansatz von Wirtschaftsgütern, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten 

 

aa) Aktivierungsgebote, Aktivierungsverbote und Aktivierungswahlrechte 

 

3  Handelsrechtliche Aktivierungsgebote und Aktivierungswahlrechte führen zu 

Aktivierungsgeboten in der Steuerbilanz, es sei denn, die Aktivierung in der Steu-

erbilanz ist aufgrund einer steuerlichen Regelung ausgeschlossen. 

 

Beispiel 

Selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter (§ 248 Absatz 2 Satz 1 HGB/ 

§ 5 Absatz 2 EStG) 

 

Nach § 248 Absatz 2 HGB können selbst geschaffene immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens als Aktivposten in die Bilanz aufgenommen 

werden, soweit es sich nicht um Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten 

oder vergleichbare immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

handelt. Eine Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Wirtschaftsgüter des 

Anlagevermögens ist nach § 5 Absatz 2 EStG ausgeschlossen. Das Aktivierungs-

wahlrecht in der Handelsbilanz führt nicht zu einem Aktivierungsgebot in der 

Steuerbilanz. 
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4 Handelsrechtliche Passivierungsgebote sind - vorbehaltlich steuerlicher Vorschrif-

ten - auch für die steuerliche Gewinnermittlung maßgeblich. So sind für Pensi-

onsverpflichtungen nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung Rück-

stellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden (im Einzelnen Randnum-

mern 9 bis 11).  

 

Passivierungsverbote und Passivierungswahlrechte in der Handelsbilanz führen zu 

Passivierungsverboten in der Steuerbilanz (BFH vom 3. Februar 1969, BStBl II  

S. 291). 

 

b) Bewertungswahlrechte und Bewertungsvorbehalte 

 

5 Bewertungswahlrechte, die in der Handelsbilanz ausgeübt werden können, ohne dass 

eine eigenständige steuerliche Regelung besteht, wirken wegen des maßgeblichen 

Handelsbilanzansatzes auch auf den Wertansatz in der Steuerbilanz. 

 

6 Beispiel 1  

Fremdkapitalzinsen (§ 255 Absatz 3 Satz 2 HGB; R 6.3 Absatz 4 EStR) 

 

Zinsen für Fremdkapital gelten gemäß § 255 Absatz 3 Satz 2 HGB als Herstellungs-

kosten des Vermögensgegenstands, wenn das Fremdkapital zur Herstellung eines 

Vermögensgegenstands verwendet wird. Sind handelsrechtlich Fremdkapitalzinsen in 

die Herstellungskosten einbezogen worden, sind sie gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 Halb-

satz 1 EStG auch in der steuerlichen Gewinnermittlung als Herstellungskosten zu be-

urteilen. 

 

7 Beispiel 2  

Bewertungsvereinfachungsverfahren (§ 240 Absatz 3 und 4 HGB) 

 

Nach § 240 Absatz 3 (Festwertbewertung) und 4 (Gruppenbewertung) HGB werden 

bei der Bewertung bestimmter Wirtschaftsgüter unter den genannten Voraussetzungen 

Erleichterungen gewährt. Steuerliche Regelungen hierzu bestehen nicht. Aufgrund des 

§ 5 Absatz 1 Satz 1 EStG sind bei Anwendung dieser Bewertungsvereinfachungsver-

fahren die Wertansätze der Handelsbilanz in die Steuerbilanz zu übernehmen. 
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8 Beispiel 3 

Einbeziehungswahlrechte (§ 255 Absatz 2 Satz 3 HGB) 

 

Nach § 255 Absatz 2 Satz 3 HGB ist der Kaufmann nicht verpflichtet, sondern be-

rechtigt, angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemes-

sene Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebes, für freiwillige soziale 

Leistungen und für die betriebliche Alterversorgung bei der Berechnung der Herstel-

lungskosten einzubeziehen. Bei der steuerlichen Gewinnermittlung sind nach § 6 Ab-

satz 1 Nummer 2 Satz 1 EStG die Herstellungskosten anzusetzen, also alle Aufwen-

dungen, die ihrer Art nach Herstellungskosten sind (BFH vom 21. Oktober 1993, 

BStBl 1994 II S. 176). Dazu gehören auch die in § 255 Absatz 2 Satz 3 HGB aufge-

führten Kosten. Die steuerrechtliche Bewertungsvorschrift geht wegen des Bewer-

tungsvorbehaltes in § 5 Absatz 6 EStG der handelsrechtlichen Regelung vor. Das gilt 

auch dann, wenn der Kaufmann gem. § 255 Absatz 2 Satz 3 HGB vom Ansatz dieser 

Kosten als Teil der Herstellungskosten in der Handelsbilanz absehen kann (BFH vom 

21. Oktober 1993, a. a. O.). 

 

c) Ansatz und Bewertung von Pensionsverpflichtungen im Sinne von § 6a EStG 

 

9 Nach § 249 HGB müssen in der Handelsbilanz für unmittelbare Pensionszusagen 

Rückstellungen gebildet werden. Dieses Passivierungsgebot gilt auch für die steuerli-

che Gewinnermittlung. Die bilanzsteuerlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften 

des § 6a EStG schränken jedoch die Maßgeblichkeit des handelsrechtlichen Passivie-

rungsgebotes ein.  

 

10 In der steuerlichen Gewinnermittlung sind Pensionsrückstellungen nur anzusetzen, 

wenn die Voraussetzungen des § 6a Absatz 1 und 2 EStG (z. B. Schriftformerforder-

nis, § 6a Absatz 1 Nummer 3 EStG) erfüllt sind. Die Passivierung einer Pensionszusa-

ge unterliegt zudem dem Bewertungsvorbehalt des § 6a Absatz 3 und 4 EStG. Die Be-

wertung kann somit vom handelsrechtlichen Wert abweichen; die Regelungen in R 6a 

Absatz 20 Satz 2 bis 4 EStR, wonach der handelsrechtliche Ansatz der Pensionsrück-

stellung die Bewertungsobergrenze ist, sind nicht weiter anzuwenden. 

 

11 Für laufende Pensionen und Anwartschaften auf Pensionen, die vor dem 1. Januar 

1987 rechtsverbindlich zugesagt worden sind (sog. Altzusagen), gilt nach Artikel 28 

des Einführungsgesetzes zum HGB in der durch Gesetz vom 19. Dezember 1985 

(BGBl. I S. 2355, BStBl 1986 I S. 94) geänderten Fassung weiterhin das handels- und 

steuerrechtliche Passivierungswahlrecht. 
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12 Steuerliche Wahlrechte können sich aus dem Gesetz oder aus den Verwaltungsvor-

schriften (z. B. R 6.5 Absatz 2 EStR, R 6.6 EStR oder BMF-Schreiben) ergeben. 

 

a) Steuerliche Wahlrechte 

 

13 Wahlrechte, die nur steuerrechtlich bestehen, können unabhängig vom handelsrechtli-

chen Wertansatz ausgeübt werden (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG). Die Aus-

übung des steuerlichen Wahlrechtes wird insoweit nicht nach § 5 Absatz 1 Satz 1 

Halbsatz 1 EStG durch die Maßgeblichkeit der handelsrechtlichen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung beschränkt. 

 

14 Beispiel 1  

Übertragung stiller Reserven bei der Veräußerung bestimmter Anlagegüter (§ 6b 

EStG) 

 

Stille Reserven aus der Veräußerung bestimmter Anlagegüter können zur Vermeidung 

der Besteuerung auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten anderer bestimmter 

Wirtschaftsgüter übertragen werden. Dazu sind deren Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten zu mindern. Soweit die Übertragung auf ein anderes Wirtschaftsgut nicht 

vorgenommen wird, kann der Steuerpflichtige eine den steuerlichen Gewinn min-

dernde Rücklage bilden. Eine Minderung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

oder die Bildung einer entsprechenden Rücklage in der Handelsbilanz ist nach den 

Vorschriften des HGB nicht zulässig. Die Abweichung vom Handelsbilanzansatz in 

der Steuerbilanz wird durch § 5 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG zugelassen. 

 

15 Beispiel 2 

Teilwertabschreibungen (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 und Nummer 2 Satz 2 EStG) 

 

Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens sind bei voraussichtlich 

dauernder Wertminderung außerplanmäßig abzuschreiben (§ 253 Absatz 3 Satz 3, Ab-

satz 4 HGB). Nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 und Nummer 2 Satz 2 EStG kann 

bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung der Teilwert angesetzt werden. 

Die Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung in der Handelsbilanz ist nicht 

zwingend in der Steuerbilanz durch eine Teilwertabschreibung nachzuvollziehen; der 

Steuerpflichtige kann darauf auch verzichten.  

 

Hat der Steuerpflichtige in einem Wirtschaftsjahr eine Teilwertabschreibung vorge-

nommen und verzichtet er in einem darauf folgenden Jahr auf den Nachweis der dau-
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ob eine willkürliche Gestaltung vorliegt. 

 

b) Handelsrechtliche und steuerliche Wahlrechte 

 

16  Wahlrechte, die sowohl handelsrechtlich als auch steuerrechtlich bestehen, können 

aufgrund des § 5 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG in der Handelsbilanz und in der 

Steuerbilanz unterschiedlich ausgeübt werden. 

 

17 Beispiel 1  

Verbrauchsfolgeverfahren (§ 256 HGB/§ 6 Absatz 1 Nummer 2a EStG) 

 

Nach § 256 HGB kann für den Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände des 

Vorratsvermögens eine bestimmte Verbrauchsfolge unterstellt werden (Fifo und Lifo). 

Steuerrechtlich besteht nach § 6 Absatz 1 Nummer 2a EStG dieses Wahlrecht nur für 

das Verbrauchsfolgeverfahren, bei dem die zuletzt angeschafften oder hergestellten 

Wirtschaftsgüter zuerst verbraucht oder veräußert werden (Lifo). 

 

Die Anwendung des Verbrauchsfolgeverfahrens in der Steuerbilanz setzt nicht voraus, 

dass der Steuerpflichtige die Wirtschaftsgüter auch in der Handelsbilanz unter Ver-

wendung von Verbrauchsfolgeverfahren bewertet. Eine Einzelbewertung der Wirt-

schaftsgüter in der Handelsbilanz steht der Anwendung des Verbrauchsfolgeverfah-

rens nach § 6 Absatz 1 Nummer 2a Satz 1 EStG unter Beachtung der dort genannten 

Voraussetzungen nicht entgegen. 

 

18 Beispiel 2 

lineare und degressive Absetzung für Abnutzung (§ 253 HGB/ § 5 Absatz 6 i. V. m. 

§ 7 Absatz 2 EStG)  

 

Gemäß § 253 Absatz 3 Satz 1 HGB sind bei Vermögensgegenständen des Anlagever-

mögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder die Herstellungs-

kosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Es ist demnach eine lineare 

oder degressive Abschreibung und eine Leistungsabschreibung sowie auch eine pro-

gressive Abschreibung möglich.  

 

Gemäß § 7 Absatz 2 EStG i. d. F. des Gesetzes zur Umsetzung steuerrechtlicher Re-

gelungen des Maßnahmenpakets „Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstär-

kung“ vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2896; BStBl 2009 I S. 133) kann bei be-

weglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens statt der Absetzung für Abnutzung 

in gleichen Jahresbeträgen (lineare Absetzung für Abnutzung) die Absetzung für Ab-
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spruch genommen werden. Die Absetzung für Abnutzung nach § 7 Absatz 2 EStG 

setzt nicht voraus, dass der Steuerpflichtige auch in der Handelsbilanz eine degressive 

Abschreibung vornimmt. 

 

II. Aufzeichnungspflichten 

 

19 Voraussetzung für die Ausübung steuerlicher Wahlrechte ist nach § 5 Absatz 1 Satz 2 EStG 

die Aufnahme der Wirtschaftsgüter, die nicht mit dem handelsrechtlich maßgeblichen Wert in 

der steuerlichen Gewinnermittlung ausgewiesen werden, in besondere, laufend zu führende 

Verzeichnisse. Die Verzeichnisse sind Bestandteil der Buchführung. Sie müssen nach § 5 Ab-

satz 1 Satz 3 EStG den Tag der Anschaffung oder Herstellung, die Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten, die Vorschrift des ausgeübten steuerlichen Wahlrechtes und die vorgenom-

menen Abschreibungen enthalten. Bei der Ausübung steuerlicher Wahlrechte für Wirtschafts-

güter des Sonderbetriebsvermögens ist eine gesonderte Aufzeichnung nach § 5 Absatz 1 Satz 

2 EStG nicht erforderlich. Dies gilt auch für Umwandlungsvorgänge des Umwandlungs-

steuerrechtes.  

 

20 Eine besondere Form der Verzeichnisse ist nicht vorgeschrieben. Soweit die Angaben bereits 

im Anlagenverzeichnis oder in einem Verzeichnis für geringwertige Wirtschaftsgüter gemäß 

§ 6 Absatz 2 Satz 4 EStG (für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31. Dezember 2009 ange-

schafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt worden sind) enthalten sind, oder 

das Anlagenverzeichnis um diese Angaben ergänzt wird, ist diese Dokumentation ausrei-

chend. Zum Ausweis des Feldinventars genügt das Anbauverzeichnis nach § 142 AO. Die 

Aufstellung der Verzeichnisse kann auch nach Ablauf des Wirtschaftsjahres im Rahmen der 

Erstellung der Steuererklärung (z. B. bei vorbereitenden Abschlussbuchungen) erfolgen. 

 

21 Die laufende Führung des in § 5 Absatz 1 Satz 3 EStG genannten Verzeichnisses ist Tatbe-

standsvoraussetzung für die wirksame Ausübung des jeweiligen steuerlichen Wahlrechtes. 

Wird das Verzeichnis nicht oder nicht vollständig geführt, ist der Gewinn hinsichtlich des 

betreffenden Wirtschaftsguts durch die Finanzbehörde so zu ermitteln, als wäre das Wahlrecht 

nicht ausgeübt worden. Wird ein steuerliches Wahlrecht im Wege der Bilanzänderung erst-

mals ausgeübt, ist dies durch eine Aufzeichnung nach § 5 Absatz 1 Satz 2 EStG zu dokumen-

tieren. 

 

22 Für die Bildung von steuerlichen Rücklagen ist eine Aufnahme in das besondere, laufend zu 

führende Verzeichnis nicht erforderlich, wenn die Rücklage in der Steuerbilanz abgebildet 

wird. Wird die Rücklage in einem folgenden Wirtschaftsjahr auf die Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten eines Wirtschaftsgutes übertragen, handelt es sich um die Ausübung eines 

steuerlichen Wahlrechts im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG. Das Wirtschafts-
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aufzunehmen. Soweit sich die Angaben aus der Buchführung im Sinne des § 6b Absatz 4 

EStG ergeben, ist diese Dokumentation ausreichend. 

 

23 Behandelt ein Steuerpflichtiger Zuschüsse für Anlagegüter erfolgsneutral, indem er die An-

schaffungs- oder Herstellungskosten für das Wirtschaftsgut um die erhaltenen Zuschüsse 

mindert (R 6.5 Absatz 2 Satz 3 EStR), ist die gesonderte Aufzeichnung nach § 5 Absatz 1 

Satz 2 EStG erforderlich. Die Aufzeichnungspflicht entfällt, sofern der Steuerpflichtige die 

Zuschüsse als Betriebseinnahme ansetzt (R 6.5 Absatz 2 Satz 2 EStR).  

 

III. Anwendungsregelung 

 

24 § 5 Absatz 1 EStG i. d. F. des BilMoG ist nach § 52 Absatz 1 Satz 1 EStG i. V. m. Artikel 15 

des BilMoG erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009, d. h. für Wirtschaftsjahre, die nach 

dem 31. Dezember 2008 enden, anzuwenden. Danach ist die Ausübung steuerlicher Wahl-

rechte nicht mehr an die Übereinstimmung mit der handelsrechtlichen Jahresbilanz gebunden. 

Änderungen in der Handelsbilanz, wie z. B. die Auflösung eines auf der Ausübung eines steu-

erlichen Wahlrechtes beruhenden Sonderpostens mit Rücklagenanteil nach § 247 Absatz 3 

HGB a. F., haben ab diesem Zeitpunkt keine Auswirkungen auf die Steuerbilanz. Soweit han-

delsrechtlich die steuerlichen Ansätze im Rahmen der Übergangsvorschriften zum BilMoG 

noch beibehalten werden, bestehen die besonderen Aufzeichnungspflichten nicht. 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  

 

Im Auftrag 

 

 


